
Allgemeine Geschäfts- und Lieferungsbedingungen (Verbraucher)

1. Allgemeines
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
unsere Geschäftsbeziehungen mit Kunden, die Verbraucher (§ 13
BGB) sind.

2. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt
auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentatio-
nen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Ver-
weisungen auf DIN-Normen, bauaufsichtliche Zulassungen oder
ähnliches), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen –
auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Produktbeschreibun-
gen in unseren Katalogen, Prospekten oder auch in elektronischer
Form (Internetauftritt) stellen keine Zusicherung der Vereinbarung
der Beschaffenheit dar und sind für uns unverbindlich.
Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von
30 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
Die Annahme wird schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) er-
klärt.

3. Muster, natürliche Abweichungen des Materials
Muster können nur die allgemeine Farbe und Struktur des Steines
zeigen, weil sie niemals imstande sind, das betreffende Material
genau zu charakterisieren. Abweichungen, wie sie in der Natur
des Steines liegen, stellen nur eine unerhebliche Abweichung von
der vereinbarten Beschaffenheit dar.

4. Materialbeschaffenheit und Umfang der Lieferung
Für die richtige Auswahl des Steines ist allein der Käufer verant-
wortlich. Das zu verwendende Gestein wird in Korn und Farbe
möglichst zusammenpassend ausgewählt. Verschiedenartigkeit in
Körnung, Abweichungen in Farbe, Gefüge, Flecken, Adern, Po-
ren, offene Stellen, Einsprengungen, Schattierungen usw. sind
keine Werkstofffehler, sondern Naturgebilde und können zu Bean-
standungen nicht berechtigen.
Fachgerecht behobene unerhebliche Mängel in dem Stein stellen
nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaf-
fenheit dar.
Für den Umfang und die Beschaffenheit der Lieferung ist die
schriftliche detaillierte Auftragsbestätigung maßgebend.
Geringfügige Maßabweichungen, die genaues Passen und das
richtige Verhältnis nicht stören, stellen eine unerhebliche Abwei-
chung dar.

5. Lieferfristen
Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei An-
nahme der Bestellung schriftlich angegeben.
Das Überschreiten vereinbarter Liefer- und Leistungszeiten be-
rechtigt den Käufer nur dann zum Rücktritt, wenn er uns zuvor er-
folglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat.
Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung
übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir be-
rechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinde-
rung hinauszuschieben; soweit uns gleiche Umstände die Liefe-
rung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten ha-
ben wir z. B. behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstö-
rungen, Streik, Aussperrung, unvermeidbaren Mangel an notwen-
digen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch
Verkehrsstörungen, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in frem-
den Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres
Betriebes abhängig ist. Wir werden bei Auftreten in Lieferer-
schwernissen/-verzögerungen den Käufer unverzüglich informie-
ren. Teillieferungen sind zulässig.

6. Preise
Die Preise gelten, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen
wurden, ab Werkstätte ohne Verpackung und Versand. Die Preis-
angaben verstehen sich netto ohne Mehrwertsteuer.
Die Preisfestsetzung erfolgt auf der Grundlage der empfangenen
und vollständigen Kalkulationsunterlagen. Werden spätere Ände-
rungen der Angebotsunterlagen erwünscht oder notwendig oder
ändern sich Maß, Anzahl oder Gewicht, so bleiben wir zu einer
entsprechenden Änderung des Preises berechtigt und nach VOB
DIN 18332 abzurechnen. Es sind stets die Einzelpreise maßge-
bend, auch wenn im Angebot ein Gesamtpreis angegeben ist.

7. Maßberechungen
Werkstücke unter 0,030 cbm Inhalt werden stets voll mit 0,030
cbm, Platten unter 0,25 m2 mit 0,25 m2 in Rechnung gestellt, was
auch ohne besondere Abmachung als vereinbart gilt.

8. Zahlungen
Begleichung der Rechnung binnen 14 Tagen ab Rechnungsda-
tum, spätestens jedoch 14 Tage nach Lieferung oder Abholung,
ohne jeglichen Abzug.
Bei Bauarbeiten größeren Umfanges gilt folgendes: 1/3 des Prei-
ses ist bei der Bestellung für die Bereitstellung des erforderlichen
Rohmaterials, 1/3 des Preises bei Anlieferung und die Restzah-
lung sofort nach Rechnungsstellung zu leisten.
Lieferung gegen Nachnahme, Anzahlungen oder Vorauszahlun-
gen bleiben vorbehalten. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Ver-
zug, beanspruchen wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höhe-
ren Schaden geltend zu machen, Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.
Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich wel-
cher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrech-
nung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, aner-
kannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Zah-
lung aller sonstigen Verbindlichkeiten des Käufers uns gegenüber,
bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.
Wird die gelieferte Ware be- oder verarbeitet, so ändert das nicht
unser Eigentum, wird sie mit anderen nicht in unserem Eigentum
stehenden Sachen verbunden, so erwerben wir das Miteigentum
an der dadurch entstandenen neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungspreises der Vorbehaltsware zu dem der anderen ver-
bundenen Gegenstände.

10. Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen
Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von
Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht aus vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder durch die
Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Ver-
pflichtung oder durch einen arglistig verschwiegenen Mangel ver-
ursacht ist oder in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit liegt. Bei Verletzung einer für die Vertragsdurchführung we-
sentlichen Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertragsschluss
nicht vorhersehbaren Schäden. Eine Haftung gemäß dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

11. Urheberrecht
Unabhängig von einem etwaigen gesetzlichen Urheberrechts-
schutz dürfen unsere Entwürfe und in den Katalogen dargestellten
Denkmalsformen weder nachgebildet noch Dritten zur Nachbil-
dung zugänglich gemacht werden. Auch Nachahmungen mit nur
geringfügigen Änderungen der Form- und Maßverhältnisse sind
nicht gestattet. Der Käufer haftet für alle Schäden, die durch die
Außerachtlassung dieser Bestimmung entstehen. Bei Auftrags-
ausführung nach Zeichnung des Käufers hat uns dieser von etwa
entstehenden Ansprüchen wegen Verletzung eines Urheberrechts
freizustellen.
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